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Ganzheitlicher (Kern-) Prozess Integrationsmanagement 

 
 

Phase 1 
Sowohl 500132/33 als auch 500315/22  

(d.h. nach Übergang zu SGB II Bezug liegt die Zuständigkeit zur Eingliederung in Arbeit, Ausbildung, Qualifikation bei 500315/22 

Phase 2 
500132/33 oder 500315/22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ganzheitliches Integrationsmanagement (18 Monate ab Tag der Zuweisung) 

Primäre Zielsetzung: Verselbständigung  
 

 Dinge des alltäglichen Lebens in Deutschland gelingen 
o z.B. Orientierung und Zurechtfinden in Wiesbaden, Gesundheitsversorgung wird eigenständig genutzt und 

sichergestellt, notwendiges berufliches Alltagswissen ist vorhanden, Eigenverantwortung im Hinblick auf Lern- und 
Arbeitsverhalten sind generiert 

 Strukturen, auch hinsichtlich von Hilfeangeboten außerhalb der Betreuung von 500132/33 und Angebote und 
Zuständigkeiten von Behörden(z.B. KJC) sind bekannt und können genutzt werden 

 Zugänge zu Spracherwerb, Qualifizierung und Arbeitsmarkt sind generiert, erste Arbeitserfahrungen (zumindest AGH) sind 
gestartet, Spracherwerb wurde gestartet, Integrationskurs ist angemeldet oder wurde bereits begonnen. 

 

Aufenthaltsmanagement oder Rückkehrberatung 

500132/33 – nach 18 Monaten 

Primäre Zielsetzung:  
 Zusammenleben in GU ist weiterhin konflikt- und 

krisenfrei möglich 

 Haus-, Hygiene- und Brandschutzordnungen 
sowie Putzpläne werden eingehalten 

 Tagesstrukturen werden beibehalten 

 Spracherwerb und Arbeitserfahrung werden 
fortgesetzt 

 Zuleitung zur Rückkehrberatung im Bedarfsfall 

 
 

 

 

 

 

Fallmanagement SGB II 

Primäre Zielsetzung:  
 Analog Zielvorgaben KommAV 

Unterkunft ist gesichert, Wohnfähigkeit ist erlangt, Wechsel in Privatwohnung ist angestrebt 

Altersspezifische Bildungseinrichtungen werden genutzt (Schule, KT – ab 2 Jahre) 

SGB VIII Regularien und Angebote werden im Bedarfsfall akzeptiert und angenommen – bei Bezug AsybLG wohnortunabhängig, bei sonstigem Bezug bei Wohnen in GU 

 

 

 

 

 

Fallmanagement SGB II – bei Personen die in den ersten 18 Monaten den RK wechseln 

Primäre Zielsetzung:  
 Eingliederung in AGH, Integrationskurs und Qualifizierung – bei Wohnen in GU wird die darüberhinausgehende Betreuung, 

Beratung und Begleitung durch 500132/ 33 vorgenommen 

Integrationsmanagement 500132/33 und 500315/22 
als Organisationseinheitenübergreifende Leistungskette 

(Stand 01/19) 

 


